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Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der  

Fleischwirtschaft (GSA Fleisch) 

Vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S.2572) 

 

§ 1 Zielsetzung 

Ziele des Gesetzes sind die Sicherung von Rechten und Ansprüchen der Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer sowie die Verhinderung von Umgehungen der Pflicht zur 

Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen durch die Beauftragung von Nachunter-

nehmern in der Fleischwirtschaft. 

§ 2 Geltungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für die Fleischwirtschaft. Zur Fleischwirtschaft im Sinne dieses 

Gesetzes gehören Betriebe im Sinne von § 6 Absatz 10 des Arbeitnehmer-

Entsendegesetzes. 

§ 3 Haftung für Sozialversicherungsbeiträge 

(1) § 28e Absatz 3a, Absatz 3b Satz 1, Absatz 3c Satz 1, Absatz 3e, Absatz 3f Satz 1 

und 2 und Absatz 4 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch gilt für Unternehmer der 

Fleischwirtschaft, die andere Unternehmer mit Tätigkeiten des Schlachtens oder der 

Fleischverarbeitung im Sinne des § 6 Absatz 10 Satz 2 bis 4 des Arbeitnehmer-

Entsendegesetzes beauftragen, mit der Maßgabe entsprechend, dass der Nachweis 

entsprechend § 28e Absatz 3b Satz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch aus-

schließlich durch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Einzugsstel-

le für den Nachunternehmer oder den von diesem beauftragten Verleiher entspre-

chend § 28e Absatz 3f Satz 1 und 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch erbracht 

werden kann. 

(2) § 150 Absatz 3 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch gilt, soweit er die entspre-

chende Geltung von in Absatz 1 genannten Vorschriften des Vierten Buches Sozial-

gesetzbuch anordnet, entsprechend für Unternehmer der Fleischwirtschaft. 
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§ 4 Arbeitsmittel, Schutzkleidung und persönliche Schutzausrüstung 

(1) Der Arbeitgeber hat Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern Arbeitsmittel, die aus 

Hygienegründen oder Gründen der Arbeitssicherheit vorgeschriebene besondere 

Arbeitskleidung (Schutzkleidung) und persönliche Schutzausrüstung unentgeltlich zur 

Verfügung zu stellen und instand zu halten. 

(2) Eine Vereinbarung, durch die Arbeitnehmer verpflichtet werden, Arbeitsmittel, 

Schutzkleidung oder persönliche Schutzausrüstung auf eigene Kosten zu beschaffen 

oder instand zu halten, ist unwirksam. 

§ 5 Berechnung und Zahlung des Arbeitsentgelts, Aufrechnungsverbot 

(1) Das Arbeitsentgelt ist in Euro zu berechnen und auszuzahlen. 

(2) Die Aufrechnung gegenüber dem unpfändbaren Teil des Arbeitsentgelts ist unzu-

lässig. 

§ 6 Erstellen von Dokumenten 

Die Pflichten zum Erstellen von Dokumenten nach § 17 Absatz 1 des Mindestlohnge-

setzes, § 19 Absatz 1 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes und § 17c Absatz 1 des 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes werden dahingehend abgewandelt, dass Arbeit-

geber und Entleiher verpflichtet sind, den Beginn der täglichen Arbeitszeit der Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer 

jeweils unmittelbar bei Arbeitsaufnahme sowie Ende und Dauer der täglichen Ar-

beitszeit jeweils am Tag der Arbeitsleistung aufzuzeichnen. Satz 1 gilt nicht für Ar-

beitszeiten von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, die von ihrem Arbeitgeber 

oder im Fall der Arbeitnehmerüberlassung durch ihren Entleiher in einem Betrieb des 

Fleischerhandwerks beschäftigt werden. 

§ 7 Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 3 Absatz 1 in Verbindung mit § 28e Absatz 3c Satz 1 des Vierten 

Buches Sozialgesetzbuch eine Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht voll-

ständig erteilt 

2. entgegen § 6 eine Aufzeichnung nicht rechtzeitig erstellt. 
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann im Falle des Absatzes 1 Nummer 1 mit einer Geld-

buße bis zu fünfzigtausend Euro und im Falle des Absatzes 1 Nummer 2 mit einer 

Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten sind 

1. der Versicherungsträger bei Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nummer 1 

und 

2. die Behörden der Zollverwaltung jeweils für ihren Geschäftsbereich bei Ord-

nungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nummer 2. 

 



PRÄVENTIVE 

RECHTSBERATUNG 

SEIT 26 JAHREN!

SOFTWARE MIT INHALTEN 
AUS EINER HAND!
Die rechtliche Vorsorgeuntersuchung für Unternehmen.

Nutzen Sie unsere gespeicherten Erfahrungen aus 26 Jahren 
Complianceberatung. Wir vermeiden die Haftung für Organisati-
onsverschulden von Führungskräften. Sie müssen organisatorisch 
dafür sorgen, dass sie sich selbst und dass sich alle Mitarbeiter 
des Unternehmens legal verhalten. Dazu lassen sich alle Risiken 
und Pfl ichten eines Unternehmens mit unserem System ermitteln, 
delegieren, monatlich aktualisieren, erfüllen, kontrollieren, digital 
speichern und für alle jederzeit verfügbar halten. Die Verantwort-
lichen können digital abfragen, wer, welche Pfl icht, an welchem 
Betriebsteil, wie zu erfüllen hat. Führungskräfte können auf 
einer Oberaufsichtsmaske mit einem Blick kontrollieren, ob alle 
Pfl ichten im Unternehmen erfüllt sind. Systematisch senken wir 
den Complianceaufwand durch Standardisierung um 60 %.
Sachverhalte im Unternehmen wiederholen sich, verursachen 
gleiche Risiken und lösen gleiche Rechtspfl ichten zur Risikoabwehr 
aus. Rechtspfl ichten werden nur einmal geprüft, verlinkt, gespei-

chert und immer wieder mehrfach genutzt. Wir sind Rechtsan-
wälte mit eigenen Informatikern und bieten eine Softwarelösung 
mit Inhalten und präventiver Rechtsberatung aus einer Hand. Auf 
Anregungen aus den Unternehmen passen unsere EDV-Spezialis-
ten die Software unseres Compliance-Management-Systems an. 
Der aktuelle Inhalt unserer Datenbank: 18.000 Rechtsvorschrif-
ten von EU, Bund, Ländern und Berufsgenossenschaften, 7.500 
Gerichtsurteile, standardisierte Pfl ichtenkataloge für 45 Bran-
chen und 57.000 vorformulierte Betriebspfl ichten. 44.000 Unter-
nehmensrisiken sind mit 59.000 Rechtspfl ichten drei Millio-
nen Mal verlinkt und gespeichert. Auf die Inhalte kommt es an. 
Je umfangreicher die Datenbank umso geringer ist das Risiko eine 
Unternehmenspfl icht zu übersehen. 

Weitere Informationen unter: 
www.rack-rechtsanwälte.de


